
Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 

 
 

2 ASGa 2/2021 D 
 

Beschluss vom 25. Januar 2022 
 
 
Anwesend: Vorsitzender Richter des Kirchengerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche 
    Streitigkeiten - Evangelische Landeskirche und Diakonie Württemberg 
    Herr Daniel Obst sowie die Beisitzenden Richterinnen Frau Monika Strobach 
    und Frau Doris Wörner 

 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1.  …. 
 - Antragstellerin - 
 
 
2. …. 
 - Beteiligte Ziffer 2 -  
 
 
3. …. 
 - Beteiligter Ziffer 3 -  
 
 
4. …. 
 - Beteiligte Ziffer 4 -  
  



 
Die Anträge werden zurückgewiesen. 
 
 

Gründe:  
 

I. 
 
Die Verfahrenbeteiligten streiten sich über die Untersagung der Wahrnehmung der Ämter als 
gewähltes Mitarbeitervertretungsmitgleid der Beteiligten Ziffern 3 und 4.  
 
Der Dienstgeber wirft der Mitarbeitervertretung sowie dem Vorsitzenden und der stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung vor, verschiedentlich gegen Vorgaben des 
Kirchenrechts, insbesondere des Mitarbeitervertretungsgesetzes Württemberg (MVG), 
verstoßen zu haben.  
 
Dieser Pflichtverstoß begründe die Möglichkeit des Dienstgebers, den Mitgliedern der Mitar-
beitervertretung die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit zu untersagen. Die Mitarbeitervertre-
tung habe mittels E-Mail vom 25. Oktober 2021 versucht, Mitarbeitende an der Wahrneh-
mung ihres passiven Wahlrechtes zu hindern (Anlage A 1). 
 
Die Dienstgeberseite bringt weiter Verstöße vor und beantragt, durch ihre Antragsschrift vom 
9. November 2021 - beim Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
am 16. November 2021 eingegangen - oben begehrte Rechtsfolge zu tenorieren.  
 
 
Der Dienstgeber begründet sein Vorbringen wie folgt: 
 
Es liege eine Missachtung der Schweigepflicht bzw. des Datenschutzes durch die Mitarbei-
tervertretung vor (Anlage A 2).  
 
Der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, ……, habe am 25. Oktober 2021 bzw. in 
Ergänzung der E-Mail in telefonischem Kontakt mit dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes 
gesprochen und mit diesem versucht, Mitarbeitende an der Wahrnehmung ihres passiven 
Wahlrechtes zu hindern.  
 
Es liege eine unzulässige Einflussnahme auf die Mitarbeitervertretungsnachwahl vor.  
 
Desweiteren hätten die Antragsgegner versucht, außerhalb des Beteiligungsverfahrens zu 
agieren und der Dienstnehmerin ........ mitgeteilt, dass sie nicht willkommen sei. Es habe eine 
systematische Herabwürdigung und Zermürbung der Dienstnehmerin …. stattgefunden.  
 
Die anderen sechs Mitarbeitervertretungsmitglieder seien zurückgetreten. Danach hätten die 
Antragsgegner Ziffern 3 und 4 versucht, …… aus ihrer Position der Haus- und Pflege-
dienstleitung zu drängen. Dies außerhalb eines Verfahrens nach dem MVG.Württemberg 
und außerhalb einer Beteiligung als Mitarbeitervertretungsorgan.  
 
Desweiteren habe der Antragsgegner Ziffer 3 versucht, sich einen persönlichen Vorteil zu 
verschaffen und sein Amt in grober Weise missbraucht, indem er beantragte Dienstzeiten im 
Namen der Mitarbeitervertretung verweigerte.  
  



 
Desweiteren habe die Mitarbeitervertretung zwar immer wieder über Personalmangel ge-
klagt, jedoch nicht mit der Dienststellenleitung konstruktiv um Lösungen gerungen, sondern 
zu Streik und Rebellion in der Pflege aufgerufen, was die Grundsätze des Zusammenar-
beitens und der kirchlichen Gepflogenheiten verletze (Anlage 8).  
 
Desweiteren sei die Dienstnehmerin …… diffamiert worden - dies am 6. Oktober 2021 gegen 
18:30 Uhr.  
 
Desweiteren habe der Mitarbeitervertretungsvorsitzende am 17. März 2021 unter Miss-
achtung des § 26 MVG.Württemberg einen Umfang des Dienstplanes für April 2021 
erreichen wollen, nur um seinen eigenen Geburtstag besonders begehen zu können. Er 
habe dazu das Mitarbeitervertretungsamt ausgenutzt und in gröbster Weise missbraucht.  
 
 
Der Dienstgeber hat im Verfügungsverfahren beantragt:  
 
1. Dem Antragsgegner/Beteiligte Ziffer 3 wird mit sofortiger Wirkung die Wahrnehmung sei-

nes Amtes als gewähltes Mitarbeitervertretungsmitglied untersagt.  
 

2. Der Antragsgegnerin/Beteiligte Ziffer 4 wird mit sofortiger Wirkung die Wahrnehmung ih-
res Amtes als gewähltes Mitarbeitervertretungsmitglied untersagt. 
 

 
Die Beteiligten der Ziffern 2, 3, und 4 haben beantragt, die Anträge zurückzuweisen.  
 
Sie führen zur Begründung aus,  
 

der Erlass einer entsprechenden Einstweiligen Verfügung sei nicht veranlasst.  
 
 
Ob ein grober Missbrauch von Befugnissen oder eine grobe Verletzung von Pflichten seitens 
der Beteiligten Ziffern 3 und 4 vorliege, sei dem Hauptsacheverfahren vorbehalten, dieses 
sei bereits ebenfalls unter dem Aktenzeichen 2 AS 38/2021 eingeleitet worden.  
 
Die Entscheidung des Kirchengerichtes (MVG), ein Mitarbeitervertretungsmitglied gemäß 
§ 17 MVG.Württemberg aus dem Gremium auszuschließen, stelle einen rechtsgestaltenden 
Beschluss dar, der erst mit Kraft der Entscheidung des Kirchengerichts (MVG) in der 
Mitarbeitervertretung seine Wirkung entfalte.  
 
Eine entsprechende gesetzliche Regelung sei notwendig. Eine solche sei weder im § 23 
Absatz 1 BetrVG (vergleichbarer BetrVG-Paragraph) oder aber in § 17 MVG.Württemberg 
gegeben. Eine solche Entscheidung könne nur in ganz ausnahmsweise angewandten Fällen 
ergehen, zum Beispiel bei der Anwendung von körperlicher Gewalt. Solches liege im vorlie-
genden Verfahren nicht vor, daher stehe dem Dienstgeber kein entsprechendes Recht zu, 
Entsprechendes zu beantragen.  
 
Ein grober Missbrauch oder eine grobe Pflichtverletzung der Beteiligten Ziffern 3 und 4 liege 
nicht vor. Am 25. Oktober 2021 habe der Beteiligte Ziffer 3 lediglich eine Überprüfungsauf-
forderung hinsichtlich der Wählbarkeit zweier Personen abgegeben.  
 
  



 
Gemäß § 6 Absatz 1 der Wahlordnung zum MVG.Württemberg stelle der Wahlvorstand eine 
Liste zusammen, aus der in § 9 MVG.Württemberg die Wahlberechtigten und die nach § 10 
MVG.Württemberg wählbaren Mitarbeitenden hervorgingen. Durch die Erhebung von Gegen-
vorstellungen bei der Geschäftsleitung liege keine unzulässige Wahlbeeinflussung gemäß    
§ 13 MVG.Württemberg vor.  
 
Dies gelte umsomehr, als dass die Liste der Personen, die zur Dienststellenleitung gehörten, 
sowohl gegenüber der Mitarbeitervertretung als auch gegenüber dem Wahlvorstand zu 
benennen sei. 
 
Auch habe der Beteiligte Ziffer 3 kein Datenschutzgeheimnis gebrochen, in dem er den 
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung der Diakonie Stetten, ….., ins CC gesetzt habe. Die 
Diakonie Stetten verfüge über eine Konzern-Mitarbeitervertretung. Die Konzern-
Mitarbeitervertretungsmitglieder unterlägen gemäß §  22 MVG.Württemberg der Schweige-
pflicht.  
 
Desweitern sei es nicht untersagt, dem Wahlvorstand Bedenken und Anregungen vorzu-
tragen. Nur das hätten die Beteiligten zu den Ziffern 3 und 4 getan.  
 
Soweit die Beteiligten zu den Ziffern 3 und 4 an einer Unterschriftenaktion teilgenommen 
hätten, hätten sie dies nicht in ihrer Eigenschaft als Mitarbeitervertretungsmitglied, sondern 
als Mitarbeitende der Einrichtung getan. Ein Missbrauch der Mitarbeitervertretungsstellung 
liege somit nicht vor.  
 
Soweit die Beteiligten der Ziffern 3 und 4 in Zusammenhang mit dem Fall ….. gewissen 
Dienstplänen ihre Zustimmung versagt hätten, so sei darauf hinzuweisen, dass die Mitar-
beitervertretung für arbeits-, sozial- und dienstrechtliche Bestimmungen, und Anordnungen 
und dass dieselbigen eingehalten werden würden, eintrete.  
 
Die Mitarbeitervertretung sei nur der Verpflichtung aus dem MVG.Württemberg nachgekom-
men und sei in keinster Weise einem Pflichtenverstoß nachgegangen.  
 
Auch die am 10. August 2021 ausgehängte Version eines Aufrufes zu Streik und Rebellion, 
sei nur als Eintreten für bessere arbeits-, sozial- und dienstrechtliche Bestimmungen im 
Sinne von § 35 Absatz 3 b) MVG.Württemberg zu verstehen gewesen.  
 
Eine Diffamierung in jeder Weise bestreiten die Beteiligten der Ziffern 3 und 4. Die Nennung 
eines Mitarbeitervertretungsmitgliedes zur Begründung einer Abänderung des Dienstplanes 
sei noch keine Gewährung von Eigenvorteilen. Der Zusammenhang des Dienstgebers werde 
in diesem Sinne bestritten.  
 
Insgesamt würden die Vorwürfe des Dienstgebers bestritten.  
 
  



 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Beteiligten 
vom 9. November 2021, 26. November 2021, 15. Dezember 2021, 5. Januar 2022 sowie 
dem 27. Januar 2022 Bezug genommen. 
 
Diese waren auch Gegenstand der mündlichen Verhandlung bzw. Anhörung.  
 
 

II. 
 
Die sofortige Untersagung der Amtsausübung eines Betriebsratmitgliedes im Wege einer 
Einzelverfügung setzt über den groben Verstoß im Sinne von § 17 MVG.Württemberg bzw. 
§ 23 Absatz 1 BetrVG hinaus, einen Sachverhalt voraus, der dem Dienstgeber, dem Mitar-
beitervertretungsgremium und/oder der Belegschaft die weitere Amtsausübung des Mitar-
beitervertretungsmitgliedes bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Amtsenthebungsver-
fahren unzumutbar und untragbar macht (Hessisches LAG, Beschluss vom 6. Oktober 2016, 
9 TABVGA 201/16, veröffentlicht bei: Juris Online).  
 
Bei der Frage, ob eine beantragte Maßnahme nötig im Sinne des § 940 ZPO ist (einstweilige 
Verfügung), sind die schutzwürdigen Interessen beider Seiten gegeneinander abzuwägen. 
Dies gilt in besonderem Maße dann, wenn Gegenstand des Antrages nicht die Sicherung 
eines Anspruches ist, sondern bereits mit dem Erlass einer einstweiligen Verfügung im 
Ergebnis der mit dem Hauptsacheverfahren verfolgte Rechtszustand eintreten soll.  
 
Bereits die Amtsenthebung gemäß § 17 MVG.Württemberg/§ 23 Absatz 1 BtrVG setzt einen 
groben Verstoß gegen die gesetzlichen Pflichten des Betriebsratsmitgliedes voraus (ebenso 
Mitarbeitervertretungsmitgliedes). Die Pflichtverletzung muss objektiv, erheblich und offen-
sichtlich schwerwiegend sein und ist nur dann anzunehmen, wenn die weitere Amtsaus-
übung des Betriebsratsmitgliedes/Mitarbeitervertretungsmitgliedes unter der Berücksichti-
gung aller Umstände untragbar ist. Die sofortige Amtsenthebung im Wege des Eilverfahrens 
erfordert gemäß § 85 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz in Verbindung mit §§ 935 und 940 ZPO 
darüber hinaus, einen Sachverhalt, der dem Dienstgeber die weitere Amtsausübung des Mit-
arbeitervertretungsmitgliedes bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Amtsenthebungsver-
fahren unzumutbar und untragbar macht. Dieser Sachverhalt muss sowohl dringend als auch 
eindeutig sein (vgl. Fitting zum BetrVG, § 23 Nummer 32).  
 
Dies begründet sich damit, dass im MVG.Württemberg oder im BetrVG ein Eilverfahren nicht 
vorgesehen ist. In § 23 Absatz 1 BtrVG bzw. in § 17 MVG.Württemberg ist alleine der Aus-
schluss eines Mitgliedes aus dem Mitarbeitervertretungsgremium bzw. aus dem Betriebsrat 
geregelt. Eine solche Entscheidung ist rechtsgestaltend. Ein rechtsgestaltender Beschluss 
entfaltet erst mit der Rechtskraft der Entscheidung seine Wirklung - hier in Form des tat-
sächlichen Ausschlusses aus dem Mitarbeitervertretungsgremium bzw. aus dem Betriebsrat.  
 
Soll eine Gestaltungsentscheidung schon vor deren späterer Rechtskraft eine Rechtsände-
rung herbeiführen, bedarf es dazu einer ausdrücklichen, gesetzlichen Regelung (vgl. auch 
BAG Beschluss vom 27. Januar 1983, 6 ABA 15/82, veröffentlicht bei Juris Online).  
  



 
Anderenfalls läge bei Bejahung ein grober Verstoß,  den der § 17 MVG.Württemberg bzw. 
der § 23 BetrVG für den Ausschluss aus dem Gremium verlangt, vor. Zugleich ist dies immer 
die Voraussetzung für eine vorläufige Amtsenthebung.  
 
Unter der Berücksichtigung dieser Maßstäbe kommt eine vorläufige Amtsenthebung der 
Beteiligten der Ziffern 3 und 4 nicht in Betracht.  
 
Zunächst muss angemerkt werden, dass die Beteiligten Ziffern 3 und 4 die einzigen Mit-
glieder der noch amtierenden Mitarbeitervertretung zum Zeitpunkt der Entscheidung waren.  
 
Desweiteren setzt § 17 MVG.Württemberg einen groben Missbrauch von Befugnissen oder 
grobe Verletzungen von Pflichten voraus, die sich aus demselben Gesetz ergeben sollen. In 
Frage kommen hier nur allerschwerste Verstöße, die einer sofortigen Lösung bedürfen. 
Fraglich ist hier bereits, dass der Dienstgeber eine gewisse Zeit ins Land hat gehen lassen. 
So stammt ein Teil der Vorwürfe, die gegenüber den Beteiligten der Ziffern 3 und 4 erhoben 
werden, vom Januar 2021, vom April 2021, vom Mai 2021 sowie vom August 2021.  
 
Dies alles liegt länger als 14 Tage (Rückgriff auf § 626 Absatz 2 BGB) zurück bzw. länger als 
ein bis zwei Monate, der üblichen Anrufungsfrist für Verfahren im einstweiligen Verfügungs-
verfahren.  
 
So stammt zum Beispiel der sogenannte Aufruf zur Rebellion, der zugegebenermaßen das 
Gericht verwundert hat, vom August 2021. Erst drei Monate später hat sich jedoch der 
Dienstgeber zu einem Antrag, wie unter Gründen I. erwähnt, entschlossen. 
 
Ein Großteil der vorgebrachten Vorwürfe kann daher bereits für das vorliegende Eilverfahren 
gar nicht herangezogen werden. Übrig bleiben die Vorwürfe, teilweise unsubstantiiert,, 
gegenüber den Teilen der Ziffern 3 und 4 hinsichtlich der Dienstnehmerin ….. vom 
6. Oktober 2021 sowie die Vorwürfe einer unzulässigen Kontaktaufnahme mit dem Vorsit-
zenden des Wahlvorstandes von Ende Oktober 2021.  
 
Die Darstellungen der Beteiligten Ziffern 3 und 4 sowie die Darstellungen ihres Rechtsbevoll-
mächtigten lassen darauf schließen, dass es zwei Sichtweisen auf das vorgetragene Verhal-
ten geben kann. Eine abschließende Beurteilung des Kirchengerichtes (MVG) ist daher nicht 
möglich, dies hindert auch das Kirchengericht (MVG) am Erlass einer einstweiligen 
Verfügung.  
 
Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt eine Dringlichkeit bzw. eine Eilbedürftigkeit 
voraus. Daran fehlt es, wenn dem Antragsteller auch mit späterer Verwirklichung seines 
Rechts im ordentlichen Verfahrensweg gedient ist. Es widerspricht der allgemeinen Auf-
fassung, dass das Untätig bleiben über eine gewisse Zeitspanne zur sogenannten Selbst-
widerlegung der erforderlichen Dringlichkeit und damit zur Verneinung der Eilbedürftigkeit 
eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung führen kann, dies hinsichtlich 
sämlicher Vorfälle, die sich vor Oktober 2021 ereignet haben (vgl. Beschluss des Hessischen 
LAG vom 7. Januar 2010 – 9 TABV 104/09, veröffentlicht bei: Juris online).  
 
Die anderen Umstände rechtfertigen zumindestens nicht eine sofortige Amtsenthebung im 
Sinne von § 17 MVG.Württemberg. Dieses ist die eigenhändige Auffassung des erkennen-
den Gerichts, der kirchengerichtlichen Zweiten Kammer.  
 
  



 
Die Anträge waren daher abzuweisen.  
 
Eine weitere Prüfung bleibt im Hauptsacheverfahren vorbehalten.  
 
Die Entscheidung ergeht gerichtskostenfrei.  
 
 
 

 
 

 
Daniel Obst 

Vorsitzender Richter am Kirchengericht 
 

 
 
Monika Strobach           Doris Wörner 
Beisitzende Richterin         Beisitzende Richterin 


